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Die Vertragsparteien behandeln alle mit dem Vertragsverhältnis in 

Zusammenhang stehenden Tatsachen, die weder offenkundig noch allgemein 

zugänglich sind, vertraulich. Im Zweifel sind die Tatsachen vertraulich zu 

behandeln. Die Geheimhaltungspflicht besteht schon während der Zeit der 

Vertragsverhandlungen vor Vertragsabschluss und sie gilt auch nach 

Beendigung des Vertragsverhältnisses weiter. Vorbehalten bleiben gesetzliche 

Aufklärungspflichten.  
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